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Vorwort – Einsatz für den Notjuristen

Vorwort – Einsatz für den Notjuristen

Der Rettungsdienst hat sich in den letzten 30 Jahren verändert und vom Wurmfort-
satz der klinischen Patientenversorgung zum eigenständigen, lebenswichtigen Organ 
im Gesundheitswesen entwickelt. Dabei ist die Funktionsweise komplizierter und 
komplex geworden. Kostendruck, teilweise beklagter Personalmangel, mehr Medizin-
technik, Bereitstellung von Sonderfahrzeugen, Umstrukturierungen der Leitstellen, 
Telemedizin, Aus- und Fortbildungen mit hohen Anforderungen sind wichtige Bei-
spiele für Herausforderungen, die der Rettungsdienst heute zu managen hat. Auch 
im Bewusstsein der Bevölkerung haben die Erwartungen an Organisation, Überwa-
chung und Durchführung von Rettungseinsätzen deutlich zugenommen, auch wenn 
oft noch von den „Rettungssanitätern“ auf dem „Krankenwagen“ bei Notfalleinsätzen 
die Rede ist.

Die „Notkompetenz“, besser die Not mit der Kompetenz des nicht-ärztlichen Ret-
tungsfachpersonals begleitet mich bei alledem schon über 30 Jahre. Weiterhin setze 
ich mich im Gerangel um die Kompetenzen dafür ein, die Angst vor dem Schreckge-
spenst des Staatsanwalts zu nehmen. Zu Risiken und Nebenwirkungen des nachträg-
lich in das NotSanG applizierten § 2a und der diesem im (berufs-)politischen „Beipack-
zettel“ zugedachten Wirkung, endlich Rechtssicherheit zu schaffen, äußere ich mich 
in einer „ersten Lagemeldung“ in Kapitel 1.

Schon lange wirkt sich der demografische Wandel auf das Patientenalter mit spe-
zifischen Krankheiten und Erwartungen des Patienten und dessen Umfeld aus. The-
men wie Umgang mit Demenzerkrankten und Sterbenden sowie Reaktionen auf 
Pflegemissstände haben an Bedeutung gewonnen.
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Vorwort – Einsatz für den Notjuristen

Beschäftigte im Rettungsdienst beklagen Sensationsgier von Gaffern, Respektlo-
sigkeit, Beleidigungen bis hin zu gewaltsamen Angriffen gegen Helfer, sodass auch 
insoweit rechtliche Hilfestellungen geboten sind.

Der Rettungsdienst hat sich zudem von einer reinen Männerdomäne zu einem 
auch für Frauen attraktiven Beruf entwickelt. Sexuelle Belästigung und Mobbing am 
Arbeitsplatz dürfen jedoch nicht verschwiegen oder verharmlost werden.

Die inzwischen 5. Auflage des Buches „Strafrechtliche Probleme im Rettungs-
dienst“ stellt sich den aktuellen Herausforderungen und ist mit inzwischen 24 Kapi-
teln umfangreicher geworden. Wichtige Kernaussagen fallen aber nicht anders aus 
als die in Vorauflagen (bitte nicht wegwerfen, da zur Beweisführung von vielen im 
Wesentlichen unverändert gebliebenen rechtlichen Rahmenbedingungen geeignet). 
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Vorwort – Einsatz für den Notjuristen

Mir ist es ein besonderes Anliegen, meine Erfahrungen im Rettungsdienst, als Staats-
anwalt und Richter für Rechtssicherheit und ein gutes, verständnisvolles Miteinan-
der in der Notfallmedizin einzubringen. Meine Ausführungen sind aus der Praxis für 
die Praxis. Ich möchte „Erste Hilfe“ bei immer wieder beklagten Rechtsunsicherhei-
ten oder juristisch besonders herausfordernden Einsatzlagen leisten. Dabei kommt es 
mir darauf an, Sie vor Schaden (sei es einer Bestrafung, Kündigung oder Schadens-
ersatzforderung) zu bewahren, Ihnen die Furcht vor dem Staatsanwalt zu nehmen 
und für einen fairen Umgang in Konfliktsituationen zu plädieren. Eine Überdosie-
rung von Paragrafen, Rechtsprechungsnachweisen oder Literaturhinweisen vermeide 
ich. An einigen Stellen erlaube ich mir, Verhaltenstipps zu geben, die auf den ersten 
Blick untypisch für einen Juristen erscheinen, zur Vermeidung von Rechtsstreitigkei-
ten aber sehr hilfreich sind. Dieses Buch soll seinen Platz bei Mitarbeitenden des Ret-
tungsdienstes (egal, ob Rettungssanitäter, Rettungsassistentin, Notfallsanitäter oder 
Notärztin), auf Rettungswachen, Leitstellen, in Rettungsdienstschulen, Notarztstand-
orten und Büros von Führungskräften im Rettungsdienst finden. Bei aller Ernsthaftig-
keit der Themen und deren seriöser Aufarbeitung möchte ich gelegentlich mit adres-
satenbezogener Ausdrucksweise, Fallbeispielen aus der Praxis und den „Olaf“-Car-
toons, die oft mehr ausdrücken als viele Worte, die Juristerei auflockern. Selbstver-
ständlich empfehle ich den Konsum der kompletten Dosis des Buches; die einzelnen 
Kapitel sind allerdings so gestaltet, dass auch deren fraktionierte Aufnahme ihre Wir-
kung entfaltet.

Mein besonderer Dank gilt für die Cartoons Dr. med. Ralf Schnelle. Danken möchte 
ich auch allen Kolleginnen und Kollegen aus dem Rettungsdienst, die meine eigenen 
Erfahrungen – die letzten Jahre bei Gelegenheit des Mitfahrens als „Dritter“ – mit 
Problemschilderungen und Anregungen ergänzt haben; darüber freue ich mich auch 
weiterhin.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Ver-
wendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personen-
bezeichnungen gelten selbstverständlich für alle Geschlechter.

Ihr/Euer Ralf Tries
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1	 Erste Lagemeldung: Unklare Kompetenzen

1.1	 Die Not mit der Kompetenz  

Mit dem zum 1. Januar 2014 in Kraft getretenen Gesetz über den Beruf der Notfallsani-
täterin und des Notfallsanitäters (NotSanG), dann mit dem sieben Jahre später infun-
dierten, am 4. März 2021 in Kraft getretenen § 2a NotSanG sollten fortwährend insta-
bile Kompetenzverhältnisse im Rettungsdienst rhythmisiert werden. Ob die Therapie 
des Gesetzgebers endlich gelungen ist und für welchen diagnostischen und therapeu-
tischen Ansatz ich – schon seit über 30 Jahren und durch einschlägige Rechtsprechung 
bestärkt – eindringlich plädiere, stelle ich an den Anfang.

Juristen neigen dazu, mit ihren Ausführungen beim Grundgesetz oder mit einem 
geschichtlichen Hinweis zu beginnen. Ich greife Letzteres auf, nehme allerdings die 
Minimaldosis, da solche Rückblicke in der Regel wie Barbiturate wirken.

Es war einmal das Reichsgericht, und zwar im Jahre 1894 – eine Zeit, in der Ret-
tungsdienst noch in Form des militärischen Verwundetentransports betrieben wurde. 
Das Gericht hat entschieden, dass die von einem erfahrenen Arzt erfolgreich vorge-
nommene, indiziert gewesene Amputation des Fußes eines siebenjährigen Kindes 
gegen den erklärten Willen des Vaters eine „Beeinträchtigung der körperlichen Unver-
sehrtheit“ und damit eine „tatbestandsmäßige Körperverletzung“ sei (RGSt 25, 375 ff.).

Dabei wies das Reichsgericht ausdrücklich darauf hin, dass der verfolgte Heilungs-
zweck oder gar der Erfolg des Eingriffs dem Arzt ebenso wenig eine rechtliche Befug-
nis dazu gewährt wie das sogenannte Berufsrecht. Es sei vielmehr in erster Linie „der 
Wille des Kranken“, der den Arzt legitimiere, Körperverletzungen zu begehen.
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Diese rechtliche Würdigung invasiver Maßnahmen gilt auch nach heutiger Geset-
zeslage und Rechtsprechung im Krankenhaus, in der Hausarztpraxis, beim Heilprak-
tiker, beim Notarzt und den Rettungsdienstmitarbeitern, kurzum gleichermaßen bei 
jedem, der einen anderen am Körper verletzt, egal, ob Arzt oder nicht.

Jeder Eingriff in die körperliche Integrität des Patienten, sei es etwa durch Intu-
bation, Legen eines venösen Zugangs, Defibrillation, ggf. auch die Applikation 
von Medikamenten, ist also tatbestandsmäßig eine Körperverletzung. Diese wird 
sogar vorsätzlich begangen, schließlich wird z. B. mit der Kanüle nach Durchspie-
ßung der Hautschichten auf eine hoffentlich dann auch getroffene Vene gezielt.

Worin liegt der entscheidende Unterschied zum Messerstecher? – anders formuliert: 
Warum lesen Sie als Arzt oder Rettungsdienstmitarbeiter das Buch in Freiheit und 
nicht in einer Justizvollzugsanstalt?

Der ausschlaggebende Unterschied zum Messerstecher wird auf der Rechtferti-
gungsebene gemacht. Entscheidender Rechtfertigungsgrund ist heute wie damals 
die Einwilligung des – möglichst aufgeklärten – Patienten (§ 228 StGB, § 630d BGB). 
Wenn dieser z. B., über die Lage aufgeklärt, kraft seines Selbstbestimmungsrechts 
weder vom Notarzt noch vom Notfallsanitäter, sondern nur vom Rettungsassistenten 
einen venösen Zugang gelegt bekommen möchte, dann ist dieser Wille zu akzeptie-
ren. Würde der Notarzt dennoch zustechen, wäre die Körperverletzung nicht gerecht-
fertigt. Bei einer Strafverfolgung wegen vorsätzlicher Körperverletzung könnte der 
Arzt sich nur noch auf der Schuldebene verteidigen.

Ist der Patient nicht in der Lage einzuwilligen, bedarf es der Mutmaßung der Ein-
willigung.

1.2	 Rettungsdienst und/oder Heilkunde

Über invasiven Eingriffen nebst der Applikation von Medikamenten durch nicht-ärzt-
liches Rettungsdienstpersonal schwebt das Damoklesschwert des aus dem Heilprakti-
kergesetz (HeilprG) hergeleiteten Heilkundevorbehalts.  

Als Reaktion auf das im Jahr 1989 geschaffene Berufsbild Rettungsassistent pub-
lizierte die Bundesärztekammer im Jahr 1992 die „Stellungnahme zur Notkompe-
tenz von Rettungsassistenten und zur Delegation ärztlicher Leistungen im Rettungs-
dienst“. Die Ausführungen erweckten den Eindruck, als gäbe es nur für Rettungsas-
sistenten, nicht aber für Rettungssanitäter, unter strengen Voraussetzungen einen 
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Rechtfertigungsgrund der „Notkompetenz“ bei der Durchführung bestimmter invasi-
ver, angeblich dem Arzt vorbehaltener Maßnahmen. Obwohl die „Notkompetenz“ als 
normierter Rechtfertigungsgrund unbekannt ist, geistert der Begriff bis heute durch 
Aus- und Fortbildungen, schüchtert ein, irritiert und hemmt die Erweiterung von 
Kompetenzen.

Widersprüche in der Argumentation offenbarten sich schon damals deutlich und 
schnell bei der (Früh-)Defibrillation mit einem Automatisierten Externen Defibrilla-
tor (AED), da deren Durchführung einem Laien eher möglich erschien als Rettungs-
dienstpersonal. Greift ein Ersthelfer zu einem AED und rettet damit Leben, kommt 
keiner auf die Idee, darin einen rechtfertigungsbedürftigen Verstoß gegen das Heil-
praktikergesetz zu sehen.

Wie beim Ersthelfer geht es auch beim Rettungsdienstpersonal nicht um die im 
Heilpraktikergesetz geregelte berufsmäßige Ausübung der Heilkunde, sondern um 
einzelne lebensrettende Maßnahmen bei der Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur 
Notfallrettung (vereinfacht formuliert: Retten ≠ Heilen). Heilpraktiker und Rettungs-
assistenten bzw. Notfallsanitäter sind Berufsgruppen, die ihre gesetzlichen Grund
lagen gleichrangig in Bundesgesetzen finden (Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG). Das Heilprak-
tikergesetz verbietet nicht jegliche Heilmaßnahmen durch Nichtärzte, sondern 
bezweckt infolge der noch im letzten Jahrhundert frei durch die Lande gezogenen 
Berufsheiler – wenn auch anfangs mit dem nationalsozialistischen Hintergedanken,  
Heilpraktiker abzuschaffen – eine staatliche Erlaubnis (für Heilpraktiker allerdings 
ohne staatlich geregelte Ausbildung, weshalb für Heilpraktiker noch nicht einmal 
die Schweigepflicht des § 203 StGB gilt und sie auch kein Zeugnisverweigerungsrecht 
gemäß § 53 StPO haben). Strafbar wegen Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz (§ 5 
HeilprG) macht sich der Notfallsanitäter, der neben seiner Arbeit auf dem Rettungs-
wagen zu Hause auch noch eine „Notfallsanitäterpraxis“ betreibt, nicht aber derje-
nige, der im Verlauf eines Rettungsdiensteinsatzes eine vom ÄLRD noch nicht „frei-
gegebene“ invasive Versorgungsmaßnahme ergreift. Eine auf der Strafvorschrift des 
§ 5 HeilprG beruhende Anklageerhebung wegen hinreichenden Verdachts einer Kom-
petenzüberschreitung im Rahmen des Rettungsdienstes ist mir nicht bekannt gewor-
den, geschweige denn eine Verurteilung. Eine solche sähe auch nur eine Strafandro-
hung bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vor.

Dennoch unterstellen Gesetzgeber und herrschende Meinung nicht-ärztliches Ret-
tungsdienstpersonal dem Heilkundevorbehalt. Mit der Formulierung des §  2a Not-
SanG ist das bestätigt worden. Die aus Anlass der COVID-19-Pandemie geschaffene 
Regelung des § 5a Abs. 1 Nr. 4 IfSG führt ebenfalls aus, dass bei Vorliegen einer epide-
mischen Lage von nationaler Tragweite die Heilkundeausübung durch Notfallsanitä-
ter in Ausnahmesituationen zulässig sein soll.
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Körperverletzungen sind keineswegs nur unerwünschte Folgen mangelhafter Ver-
sorgung, sondern auch bewusst veranlasste Eingriffe in die körperliche Unversehrt-
heit des Patienten. Selbst der Arzt erfüllt beispielsweise bei einer Operation den Tat-
bestand der Körperverletzung allein dadurch, dass er die Hautschichten aufschneidet.

3.1	 Tatbestandsvoraussetzungen

Die Einschätzung, ob eine strafbare (damit auch eine Schadensersatzpflicht aus uner-
laubter Handlung gemäß §  823 BGB begründende) Körperverletzung vorliegt, setzt 
zumindest in Grundzügen die Kenntnis über den Aufbau eines Straftatbestandes und 
die daraus resultierenden Prüfungsschritte voraus:

	Tatbestand  
= die in einer Rechtsnorm beschriebenen abstrakten Merkmale eines 
Geschehens, die im konkreten Fall erfüllt sein müssen, um eine Rechtsfolge 
auszulösen
–	 Objektiver Tatbestand  

= diejenigen Umstände, die das äußere Erscheinungsbild der Tat bestim-
men, z. B. Körperverletzung, § 223 StGB (= körperliche Misshandlung oder 
Beschädigung der Gesundheit eines anderen)

–	 Subjektiver Tatbestand  
= diejenigen Umstände, die dem psychisch-seelischen Bereich und der 
Vorstellungswelt des Täters angehören

–	 Vorsatz  
= Wissen und Wollen des strafbaren Handelns

–	 Fahrlässigkeit  
= Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt; strafbar nur in 
den Fällen, in denen dies im Gesetz ausdrücklich aufgeführt ist, z. B. § 229 
StGB fahrlässige Körperverletzung, § 222 StGB fahrlässige Tötung.

	Rechtswidrigkeit  
= wenn die Tatbestandsverwirklichung nicht durch einen Rechtfertigungs-
grund gedeckt wird. Die für den Rettungsdienst wichtigsten Rechtferti-
gungsgründe sind:
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–	 Einwilligung  
= Zustimmung eines zur Entscheidung über den Eingriff in das Rechtsgut 
Befugten.

–	 Notstand (§ 34 StGB) 
= angemessene Abwehr einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren 
Gefahr für ein Rechtsgut, im Rettungsdienst insbesondere für Leben oder 
Leib

–	 Notwehr/Nothilfe (§ 32 StGB) 
= Abwehr eines gegenwärtigen Angriffs eines Menschen.

Nicht rechtswidrig handelt, wer sich bei mehreren Notfallpatienten entscheiden 
muss, wen er versorgt. Bei einer solchen Pflichtenkollision sind die Hilfsmöglichkeiten 
für die einzelnen Patienten abzuwägen. Insbesondere Leitende Notärzte und Organi-
satorische (Einsatz-)Leiter tragen die Verantwortung dafür, mit Überblick über das 
Gesamtgeschehen die Gesamtlage in den Griff zu bekommen. Das erfordert zumin-
dest anfangs ein nicht einfaches, aber gebotenes Unterlassen eigener – intensiver – 
Behandlungsmaßnahmen an Patienten.

	Schuld  
= Vorwerfbarkeit der Tat
–	 Schuldunfähig sind Kinder, die bei Tatbegehung noch nicht 14 Jahre alt 

waren (§ 19 StGB).
–	 Schuldunfähig ist, wer bedingt durch seelische Störungen unfähig ist, 

das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln 
(§ 20 StGB).

–	 Durch einen Entschuldigungsgrund kann die Strafwürdigkeit entfallen, 
so insbesondere beim entschuldigenden Notstand (§ 35 StGB). Hier sind 
Leben, Leib oder Freiheit des Täters oder einer ihm nahestehenden Person 
derart bedroht, dass die rechtswidrige Tat begangen wird. Berufstypische 
Gefahren können aber zumutbar sein (z. B. Ansteckungsrisiko bei Infek
tionsfahrten).

	Begehen durch Unterlassen:  
Die Straftaten der vorsätzlichen oder fahrlässigen Körperverletzung (oder 
auch Tötung) können nicht nur durch Handeln, sondern von Garanten für das 
Wohlergehen (Beschützer) oder für Gefahrenquellen (Bewacher) auch durch 
Unterlassen verwirklicht werden. Rettungsdienstmitarbeiter sind im Einsatz 
gesetzlich verpflichtet, Schaden vom Patienten abzuwenden, d. h. sie nehmen 
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eine Garantenstellung ein. Leidet der Patient, weil Rettungsdienstmitarbei-
ter beispielsweise trotz Alarmierung zum Notfalleinsatz erst noch ihr Mittag-
essen einnehmen, stehen sie mit ihrer unterlassenen Versorgung denjenigen 
gleich, die dem Patienten z. B. durch falsche Lagerung schaden (§ 13 StGB).

Personen, denen keine Garantenstellung zukommt, droht bei Untätigkeit eine Bestra-
fung wegen unterlassener Hilfeleistung gemäß §  323c StGB. Aber auch Garanten, 
deren Unterlassen keine Körperverletzung oder Tötung verursacht hat bzw. denen 
diese Kausalität nicht nachgewiesen werden kann, können sich im Rahmen der all-
gemeinen Nothilfepflicht wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar gemacht haben.

Mithilfe der dargestellten Prüfungsschritte gelingt es, die viel diskutierten invasi-
ven Maßnahmen in ihrer straf-, aber auch zivilrechtlichen Relevanz zu erfassen.

3.2	 Beweislast im Straf- und Amtshaftungsverfahren

Im Strafverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz (sog. Inquisitionsmaxime). Nicht 
der beispielsweise einer Körperverletzung beschuldigte Notfallsanitäter muss den 
Nachweis dafür erbringen, alles richtig gemacht zu haben. Vielmehr liegt es an den 
Strafverfolgungsbehörden, letztlich dem Gericht, den Nachweis einer Straftat zu füh-
ren. Auf Rechte und Pflichten im Strafverfahren wird noch in Kapitel 23 ausführlich 
eingegangen.

Der Beibringungsgrundsatz (sog. Verhandlungsmaxime) im Zivilverfahren besagt, 
dass es an den Parteien selbst liegt, die relevanten Tatsachen vorzutragen. Grundsätz-
lich muss der verletzte Patient das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen bewei-
sen, um seine Schadensersatzklage durchzusetzen.

Zivilrechtlich sind Rettungsdienstmitarbeiter bei Ausübung ihrer hoheitlichen 
Tätigkeit als Amtsträger nach § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG privilegiert (Ausnahme ist 
Baden-Württemberg, wo die Tätigkeit der Fahrzeugbesatzung noch nicht als hoheit-
lich bewertet wird). 

Bei einer sog. Amtshaftung richtet sich die Klage des Patienten gegen den Träger 
des Rettungsdienstes. Dieser kann wiederum Rückgriff auf den Einzelnen bei grob 
fahrlässiger oder vorsätzlicher Schadensverursachung nehmen. 

Die im Zivilverfahren geltenden Beweiserleichterungen bis hin zu einer Beweislast-
umkehr kommen Patienten allerdings auch im Amtshaftungsverfahren zugute. 
Wegen der Vergleichbarkeit der Interessenlage zwischen Ärzten und sonstigen dem 
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Schutz von Leben und Gesundheit dienenden Berufsgruppen trifft auch diese bei 
grober Verletzung der Berufs- und Organisationspflichten im Zusammenhang mit 
der Ausübung eines medizinischen Behandlungsgeschehens die Beweislastumkehr 
zugunsten des Patienten. Der bloße Transport einer Person im Rettungsdienst sowie 
die Vorbereitung zum Transport sind regelmäßig keine Bestandteile eines solchen 
medizinischen Behandlungsgeschehens (z. B. von der Trage gestürzter Patient bei 
Bruch eines Rades der Rolltrage; OLG Braunschweig, Beschluss vom 28.10.2020, 9 U 
27/20; im Ergebnis bestätigt, jedoch bei offen gelassener Entscheidung zur Beweislast-
umkehr vom BGH, Beschluss vom 27.05.2021, III ZR 329/20. Stürzt aber ein Patient aus 
nicht zu klärenden Gründen von der Trage, müssen ebenso wie bei einer im Kranken-
haus vorausgesetzten sicheren Lagerung die dafür Verantwortlichen dartun und ggf. 
beweisen, dass der Sturz nicht auf grober Fahrlässigkeit des Personals, sondern ande-
ren, ihnen nicht zuzurechnenden Umständen, z. B. einem eigenverantwortlichen Pati-
entenverhalten, beruht).

3.3 	 Können, Dürfen, Müssen

B E I S P I E L :

Wegen Personalmangels werden auf dem RTW als Fahrzeugführer ein Rettungs-
sanitäter und als Beifahrer montags der hauptberufliche, unauffällige Rettungs-
assistent A, dienstags der ehrenamtliche Rettungsassistent B, zwischenzeitlich 
Assistenzarzt in einem Krankenhaus, mittwochs der engagierte Rettungsassistent 
C mit tags zuvor erfolgreich absolvierter dreitägiger Fortbildung in Traumatologie, 
donnerstags der bereits seit acht Jahren hauptamtlich tätige, erfahrene Rettungs-
sanitäter D und freitags der junge, frisch examinierte Notfallsanitäter E eingeteilt. 
Unter anderem fährt jede Schicht ohne Notarztunterstützung zu einem chirurgi-
schen Notfall mit einem erwachsenen Schmerzpatienten.
Was wird erwartet? Dürfen oder müssen sogar diejenigen am Patienten mehr leis-
ten, die mehr können? Darf der nichts, der von Gesetzes wegen eigentlich nicht 
auf dem RTW hätte eingesetzt werden dürfen? Ist die Rechtslage für Notfallsani-
täter eine andere als für Rettungsassistenten?

Der Patient hat einen Anspruch auf eine anerkannte, jedenfalls dem rettungsdienst-
lichen Standard entsprechende Versorgung. Um das zu gewährleisten, gibt es wie in 
anderen Berufsbereichen auch eine Vielzahl formal zu beachtender Vorgaben (z. B. 
gesetzliche Bestimmungen zur Fahrzeugbesatzung in den Landesrettungsdienst-
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gesetzen). Bereits der bloße Verstoß hiergegen kann für die organisatorisch Verant-
wortlichen Sanktionen, letztlich einen Ausschluss aus dem Rettungsdienst zur Folge 
haben. Die Aufsichtsbehörde ist zu einem konsequenten Einschreiten verpflichtet, 
will sie nicht selbst in eine Mithaftung geraten. Die COVID-19-Pandemie hat aber 
auch gezeigt, dass Personalressourcen erschöpft sein können und Notlösungen vorü-
bergehend möglich sein müssen.

Wie aus dem einleitend formulierten Beispiel ersichtlich, folgt aus einem formalen 
Verstoß auch nicht ohne Weiteres die verweigerte Einwilligung eines Patienten in die 
medizinische Versorgung. Das Einsatzgebiet, die Einsatzhäufigkeit, die Berufserfah-
rung oder die Bereitschaft, sich über den Besuch der Pflichtveranstaltungen hinaus 
fortzubilden, sind Beispiele wesentlicher Umstände, aus denen die individuelle Leis-
tungsfähigkeit im Rettungsdienst folgt. Bei noch einwilligungsfähigen Patienten ist 
darüber aufzuklären, ob der beabsichtigte Eingriff standardgemäß ist und wie sich 
die eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten dazu verhalten. Ist der Patient, was im Bei-
spiel bei starken Schmerzen naheliegend ist, nicht mehr einer umfassenden Aufklä-
rung zugänglich, kommt es zur Mutmaßung der Einwilligung mittels „Kopfkino im 
Zeitraffer“; d. h. fiktive, ausführliche Besprechung mit dem Patienten zu seiner Lage 
und den Möglichkeiten und Risiken einer Analgesie durch die Rettungsdienstmitar-
beiter vor Ort. Ausnahmsweise können auch Maßnahmen außerhalb des Standards, 
sei es die Maßnahme selbst, sei es die eigenen Fähigkeiten betreffend, von einer – 
mutmaßlichen – Einwilligung gerechtfertigt sein. Das bedarf allerdings einer äußerst 
sorgfältigen Begründung. Zu berücksichtigen ist zudem, dass nicht alles, womit der 
Patient sich – mutmaßlich – einverstanden erklärt, im Sinne des Arbeitgebers sein 
muss und diesem gegenüber ggf. einer weitergehenden Rechtfertigung bedarf.

Die Standardversorgung ist somit das, was mindestens erwartet wird und bei 
Unterlassen oder Scheitern haftungsrechtliche Folgen auslösen kann. Standard 
eindeutig zu definieren, zu lehren und zu kontrollieren, ist demnach elementar 
wichtig.

Im medizinischen Bereich unterliegt der Standard einem ständigen Wandel. Er hat 
sich neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungen anzupassen. Des-
halb kommt es für die Beurteilung der Frage, ob die Durchführung oder Unterlassung 
einer Rettungsmaßnahme falsch war, auf die Sicht zum Einsatzzeitpunkt und nicht 
auf später bekannt gewordene Umstände an. Selbstverständlich unterliegt die präkli-
nische Notfallbehandlung eines Patienten wiederum anderen Kriterien als die klini-
sche. Sie kann zudem innerhalb Deutschlands aufgrund des Föderalismus und ländli-
cher bzw. städtischer Strukturen differieren.
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Aggressive Personen, Gefahrgutunfälle oder Brände sind Beispiele für Gefahrenlagen, 
in die der Rettungsdienst geraten kann. Sie stellen eine Herausforderung außerhalb 
der medizinischen Patientenversorgung und Stresssituationen dar, in denen Adre-
nalin und Noradrenalin ausgeschüttet werden. Damit bereitet sich der Körper auf 
Angriff oder Flucht vor. Welche Reaktion ist aber erlaubt?

B E I S P I E L :

Drei Minuten nach Alarmierung zu einer bewusstlosen Person traf der von dem 
Verfasser des Buches gefahrene Rettungswagen an der Einsatzstelle, einem ver-
wahrlosten Einfamilienhaus, ein. Durch die weit offen stehende Haustür war eine 
bewusstlose, auf dem Sofa liegende Frau zu sehen. Der Zutritt in die Wohnung 
wurde allerdings unerwartet durch acht Hunde behindert. Ein in der Hofeinfahrt 
Holz hackender Mann forderte aufgebracht und lautstark, sofort seine Ehefrau zu 
retten. Dabei trat er vor und hielt das Beil hoch.
In einem Bruchteil von Sekunden fiel die Entscheidung über die weitere Vorge-
hensweise: Flucht. Schnell konnte der in der Hofeinfahrt stehende Rettungswagen 
wieder erreicht und rückwärts aus der Hofeinfahrt gefahren werden. Der Kollege 
befand sich im Übrigen noch im Fahrzeug, wurde also nicht seinem Schicksal an 
der Einsatzstelle überlassen.
An einer Straßenecke nahe dem Einsatzort wurde das Eintreffen der Polizei abge-
wartet, um etwa 10 Minuten später gemeinsam wieder vorzurücken. Einem älte-
ren Bezirksbeamten der Polizei gelang es mit wenigen ruhigen Worten und ohne 
jegliche Zwangsmaßnahmen, dem ihm gut bekannten Ehemann der Patientin die 
weitere Vorgehensweise zu erklären.

Rettungsdienstmitarbeiter, die im Dienst zum Schutz von Patienten verpflichtet sind 
und damit diesen gegenüber eine Garantenstellung einnehmen, können sich durch 
Nichtstun ebenso strafbar und schadensersatzpflichtig machen wie durch aktives 
Tun. Es geht nicht nur um den allgemeinen Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung 
gemäß § 323c StGB, sondern auch um den der vorsätzlichen oder fahrlässigen Tötung 
bzw. Körperverletzung durch Unterlassen.

Im Beispiel liegt der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit darin, dass die Einsatz-
stelle für etwa 10 Minuten verlassen und dadurch die medizinische Versorgung der 
bewusstlosen Person – vorübergehend – unterlassen wurde. Es bedarf hier keiner 
weiteren Ausführungen dazu, dass diese Behandlungslücke je nach Krankheitsbild 
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und -verlauf erhebliche Körperschäden bis hin zum Tod der Patientin hätte verursa-
chen können.

8.1 	 Notwehr

Der aus Gründen des Eigenschutzes erfolgte Rückzug war keine Verteidigung. Flucht 
und Ausweichen sind keine Mittel zur Beendigung eines Angriffs, sondern Kapitula-
tion vor dem Angreifer. Verteidigung bedeutet Widerstand gegen die Aggression. Da 
eine Notwehrhandlung im Sinne des § 32 StGB die Eigenschaft „Verteidigung“ haben 
muss, kann das Abrücken von der Einsatzstelle somit nicht als Notwehrhandlung 
gerechtfertigt sein. Das soll aber keine generelle Aufforderung zu Widerstandshand-
lungen sein, denn die Flucht ist gegenüber vielen Angriffen eine vernünftige, oft die 
einzig sichere Schutzmaßnahme.

Das Auftreten des Ehemanns an der Einsatzstelle stellte sich aus objektiver Sicht 
als ein notwehrfähiger Angriff dar. Entscheidend für diese Einschätzung ist der Sach- 
und Kenntnisstand zur Einsatzzeit und nicht im Nachhinein. Auch wenn keine Dro-
hung ausgesprochen, sondern nur die Rettung der Ehefrau gefordert wurde, musste 
dennoch von einer akuten Gewaltbereitschaft unter Einsatz auch des Beils ausgegan-
gen werden. Das Verhalten des Ehemanns erschien ungewöhnlich und unberechen-
bar. Er hackte Holz, während die Frau – zu dieser Zeit aus noch unbekannten Gründen 
– bewusstlos im Wohnzimmer lag. Den eingetroffenen Rettungsdienst beachtete der 
Mann zunächst nicht. Lautstark reagierte er erst, als seine aus der Wohnung laufen-
den Hunde den Zugang zur Patientin behinderten. Für die Annahme eines gegenwär-
tigen Angriffs ist nicht notwendig, dass der Angriff bereits zu einer konkreten Gefähr-
dung oder gar Verletzung geführt hat, es genügt, dass der Erfolg unmittelbar bevor-
steht. Mit einer Verteidigungshandlung muss nicht gewartet werden, bis das Beil 
auch zum Schlag geschwungen wird.

Eine Verteidigung wäre demnach zur Verhinderung einer eigenen Verletzung gem. 
§  32 StGB gerechtfertigt gewesen. Verteidigungsnutzen und Verteidigungsschaden 
dürfen nicht in einem extremen, groben und unerträglichen Missverhältnis zueinan-
der stehen. Bei nicht voll verantwortlichen Angreifern (z. B. Betrunkene, psychisch 
Kranke, Kinder) ist das Notwehrrecht deutlich eingeschränkt. Ist ein Ausweichen 
nicht möglich, darf Gegenwehr nur zurückhaltend und möglichst schonend ausgeübt 
werden.

Notwehrfähig sind auch Angriffe, die sich gegen Dritte richten (Nothilfe). Nicht 
dazu zählen bloße Selbstgefährdungen und Selbstverletzungen ohne drittgefähr-
dende Nebenwirkung.
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Die gewaltsame Verhinderung eines Suizids ist daher regelmäßig auf den Recht-
fertigungsgrund der mutmaßlichen Einwilligung zu stützen. Zur Einsatzzeit wird 
in der Regel von einem psychischen Ausnahmezustand des Suizidenten auszugehen 
sein, der dessen Entscheidungs- und Willensfähigkeit erheblich vermindert oder 
sogar aufhebt. Eigentlich will der Patient Hilfe bekommen und weiterleben. Sollte 
sich im Nachhinein herausstellen, dass der Suizidversuch doch auf einem ernsthaf-
ten und wohlüberlegten Entschluss beruhte, so ändert dies an der Rechtfertigungs-
lage nichts (sog. Erlaubnistatbestandsirrtum).

8.2	 Rechtfertigender Notstand

Hunde können im Übrigen nicht Angreifer im Sinne des Notwehrrechts sein, wohl 
aber – was bei dem beschriebenen Einsatz nicht der Fall war – von einem Menschen 
gezielt als Angriffsmittel eingesetzt werden.

Bei Gefahrensituationen, die nicht auf einem Angriff durch Menschen beruhen 
(z. B. bösartige Tiere), sind Gegenmaßnahmen insbesondere am Rechtfertigungs-
grund des rechtfertigenden Notstandes (§  34 StGB, §§  228, 904 BGB) auszurichten. 
Dabei bestimmt sich die Vorgehensweise wesentlich nach dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit. Dessen Voraussetzungen zu beachten, ist bei den berufsmäßig zur 
Gefahrenabwehr berufenen Kräften, seien es Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst, 
elementarer Bestandteil der Einsatztaktik:
	Geeignetheit:  

Die Maßnahme muss geeignet sein, den Erfolg herbeizuführen. Dafür 
genügt, dass der gewünschte Erfolg gefördert wird (z. B. ist zum Öffnen der 
verschlossenen Tür sowohl das Einschlagen als auch die Verwendung des 
Zweitschlüssels geeignet).

	Erforderlichkeit:  
Erforderlich ist die Maßnahme, wenn ein anderes, die Rechtsstellung des 
Betroffenen weniger berührendes, aber gleichermaßen wirksames Mittel 
nicht ersichtlich ist (z. B. Öffnen der Tür mit dem Zweitschlüssel, statt sie 
einzuschlagen).

	Angemessenheit:  
Die Maßnahme muss angemessen sein, wobei eine Abwägung aller wesent-
lichen Umstände des Einzelfalls erfolgt. Insbesondere darf der Schaden 
durch die Maßnahme nicht über dem Schaden liegen, den es zu vermeiden 
gilt.
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Um diesen Voraussetzungen Rechnung tragen zu können, ist es bei komplexen Gefah-
renlagen besonders wichtig, sich mit erfahrenen Einsatzkräften abzusprechen, eine 
Einsatzleitung einzurichten und die Zuständigkeiten zu beachten.

Im Beispielfall waren auch die Hunde gefährlich. Sie hätten jederzeit die Hilfskräfte 
als Eindringlinge ansehen und sie zum Schutz ihres verärgerten, sich nicht koopera-
tiv zeigenden „Herrchens“ anfallen können. Von den Hunden ging somit eine für die 
rechtfertigende Notstandslage erforderliche gegenwärtige Gefahr aus. Das Entfernen 
von der Einsatzstelle wandte diese Gefahr zwar ohne Verletzung oder Tötung von 
Hunden ab und scheint damit dem Erforderlichkeitsprinzip in geradezu idealer Weise 
entsprochen zu haben. Bei Flucht oder Ausweichen müssen jedoch auch die dadurch 
bedingten sonstigen Risiken, Lasten und Verluste berücksichtigt werden. Hier galt es, 
das Leben der Patientin zu retten.
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Wenn die Möglichkeit besteht, die Gefahr in zumutbarer Weise durch rechtmä-
ßige Abwehrmaßnahmen gegen die Gefahrenquelle oder den Gefahrenverursa-
cher abzuwenden, muss der Angegriffene davon Gebrauch machen. 

Bei lediglich einem kleineren, bisswütigen Hund wäre der Einsatz mit den – stets zu 
tragenden – Sicherheitsschuhen naheliegend gewesen.

8.3	 Unzumutbarkeit und Pflichtenkollision

Das vorübergehende Zurückweichen von der Einsatzstelle war durch eine den Ret-
tungsdienst übermäßig belastende Gefahrenlage begründet. Der Hilfspflicht nachzu-
kommen, war aus berechtigter Sorge um das eigene Wohlergehen bis zur Unterstüt-
zung durch die Polizei unzumutbar.

Ähnlich verhält es sich, wenn ein Handlungspflichtiger zur Nichterfüllung eines 
Handlungsgebots gezwungen ist, weil er gleichzeitig eine andere, zumindest gleich-
wertige Handlungspflicht erfüllen muss (z. B. Hilfeleistungen bei einem Verkehrsun-
fall mit mehreren Verletzten). In solchen Situationen der sogenannten rechtfertigen-
den Pflichtenkollision müssen Rettungsdienstmitarbeiter selbstverständlich dafür 
Sorge tragen, dass dieser Zustand – beginnend mit einer aussagekräftigen Lagemel-
dung – möglichst unverzüglich behoben wird. Die Arbeit von Leitenden Notärzten 
und Organisatorischen Leitern Rettungsdienst ist davon geprägt, Pflichtenkollisionen 
zu beseitigen, d. h. alle Patienten der erforderlichen Behandlung zuzuführen. Begnügt 
sich ein Leitender Notarzt mit der Behandlung nur eines Schwerverletzten, muss er 
mit dem Vorwurf rechnen, seiner höherwertigen Pflicht zur Leitung der gesamtme-
dizinischen Versorgung nicht nachgekommen zu sein und dadurch den Tod bzw. die 
Körperverletzung eines oder mehrerer anderer Patienten verursacht zu haben.

Triage – Exkurs aus Anlass der COVID-19-Pandemie
Die Ex-ante-Triage („von vornherein“) wird nach ganz h. M. als strafrechtlich unpro-
blematisch beschrieben, da bei der Kollision gleichwertiger Handlungspflichten nicht 
etwas Unmögliches erwartet werden könne. Die Entscheidung für das eine und gegen 
das andere Leben sei als sog. rechtfertigende Pflichtenkollision gerechtfertigt.

Bei der Ex-post-Triage („im Nachhinein“) kollidieren nach (tendenziell in der Lite-
ratur) h. M. ungleichwertige Handlungs- und Unterlassungspflicht miteinander. 
Demnach ist das Unterlassen einer Rettung des neuen Patienten weniger (strafbe-)
we(h)rt als die aktive Handlung (= „Tötung“) des bereits versorgten Patienten bei-
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Verunsicherung hinsichtlich juristischer Rahmenbedingungen ist in der Notfallmedi-
zin verbreitet. Wenn dann auch noch die Urkunde (schriftlich verkörperte Gedanken-
erklärung, die zum Beweis im Rechtsverkehr geeignet und bestimmt ist und den Aus-
steller erkennen lässt) „Patientenverfügung“ beachtet werden soll, nimmt das ungute 
Gefühl weiter zu. Zumal die Beweisführung, um die es hier geht, etwas sehr Wichtiges 
bei der medizinischen Versorgung betrifft, nämlich den Willen des Patienten.

Der (mutmaßliche) Patientenwille ist der entscheidende Rechtfertigungsgrund für 
Behandlungsmaßnahmen oder deren Unterlassen auch bei Sterbenden.

Vor allem der medizinische Fortschritt, die demografischen Veränderungen, die hohe 
Krebsinzidenz und viele schwere chronische Erkrankungen mit unheilbarem Verlauf 
haben das Verlangen danach verstärkt, den Patientenwillen auch in einem Krank-
heitsstadium zu beachten, in dem eine Willensbildung nicht mehr möglich ist.
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Dem trägt inzwischen auch die früher rigide höchstrichterliche Rechtsprechung 
Rechnung. Beispielsweise im Revisionsurteil vom 3. Juli 2019 hat der 5. Strafsenat des 
Bundesgerichtshofs den erstinstanzlichen Freispruch eines Arztes von den Vorwürfen 
eines Tötungsdelikts und der unterlassenen Hilfeleistung bestätigt (BGH, Urteil vom 
03.07.2019 – 5 StR 393/18). Die Garantenstellung eines Arztes für den Patienten ende, 
wenn er vereinbarungsgemäß nur noch dessen freiverantwortlichen Suizid begleite. 
Auch eine Strafbarkeit wegen unterlassener Hilfeleistung gem. § 323c StGB verneinte 
der BGH ausdrücklich. Zwar sei auch ein freiverantwortlicher Suizid ein Unglücks-
fall i. S. dieser Strafvorschrift. Eine dem freiverantwortlichen und geäußerten Willen 
zuwiderlaufende Hilfe sei aber für jeden, der diesen Willen kennt, unzumutbar. Bei 
alledem ist allerdings schon jetzt davor zu warnen, solche Entscheidungen zu verein-
fachen. Der 5. Strafsenat des BGH hat sich detailliert mit allen Tatumständen, die hier 
nicht vermittelbar sind, auseinandergesetzt.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 26. Februar 2020 zur Nich-
tigkeit der Strafnorm des § 217 StGB (Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung) 
wesentliche Ausführungen zum Selbstbestimmungswillen eines Patienten gemacht. 
Danach umfasst das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 
GG) ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, 
sich das Leben zu nehmen und hierbei auf die freiwillige Hilfe Dritter zurückzugrei-
fen. Die in Wahrnehmung dieses Rechts getroffene Entscheidung des Einzelnen, sei-
nem Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit 
der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer 
Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren (BVerfG, Urteil vom 
26.02.2020 – 2 BvR 2347/15 u. a.).

16.1	 Patientenverfügung

Mit einer schriftlichen Patientenverfügung kann für einen späteren Zeitpunkt, zu 
dem die Einwilligungsfähigkeit nicht mehr besteht, vorsorglich festlegt werden, 
dass bestimmte medizinische Maßnahmen durchzuführen oder zu unterlassen sind. 
Die Rahmenbedingungen beim Umgang mit einer Patientenverfügung sind § 1901a 
BGB gesetzlich geregelt.

§ 1901a BGB Patientenverfügung
(1)	 Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsun-

fähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festle-
gung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Gesund-
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heitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie 
untersagt (Patientenverfügung), prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf 
die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der Fall, hat 
der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen.  
Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden.

(2)	 Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer Pati-
entenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zu, 
hat der Betreuer die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen des 
Betreuten festzustellen und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine 
ärztliche Maßnahme nach Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaß-
liche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu berücksich-
tigen sind insbesondere frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethi-
sche oder religiöse Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellun-
gen des Betreuten.

(3)	 Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadium einer Erkran-
kung des Betreuten.

(4)	 Der Betreuer soll den Betreuten in geeigneten Fällen auf die Möglichkeit einer 
Patientenverfügung hinweisen und ihn auf dessen Wünsch bei der Errichtung 
einer Patientenverfügung unterstützen.

(5)	 Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflichtet werden. 
Die Errichtung oder Vorlage einer Patientenverfügung darf nicht zur Bedin-
gung eines Vertragsschlusses gemacht werden.

(6)	 Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend.

Der auf Lebensrettung ausgerichtete und unter Zeitdruck bei zumeist bis dahin 
unbekannten Patienten arbeitende Rettungsdienst kann einer Patientenverfü-
gung in der Regel kaum Beachtung schenken. Die Prüfung der Urkunde auf ihren 
Inhalt, die Geltungsmodalitäten, ihre Echtheit usw. ist beim Notfalleinsatz – dann 
auch noch unter Einbeziehung eines möglicherweise zur Durchsetzung des Pati-
entenwillens berufenen Betreuers bzw. Bevollmächtigen (§  1901b BGB) – ausge-
schlossen. 

Der Rettungsdienst kann nicht erst mal eine Patientenverfügung studieren, mit 
einem Betreuer bzw. Bevollmächtigten die Lage erörtern und dann mit der Notfallver-
sorgung beginnen. Erst recht trifft diese Unmöglichkeit das nicht-ärztliche Personal, 
wie sich auch aus § 1901b Abs. 1 BGB ergibt.
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§ 1901b BGB Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens
(1)	 Der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnahme im Hinblick auf 

den Gesamtzustand und die Prognose des Patienten indiziert ist. Er und der 
Betreuer erörtern diese Maßnahme unter Berücksichtigung des Patientenwil-
lens als Grundlage für die nach § 1901a zu treffende Entscheidung.

(2)	 Bei der Feststellung des Patientenwillens nach § 19101a Absatz 1 oder der 
Behandlungswünsche oder des mutmaßlichen Willens nach § 1901a Absatz 
2 soll nahen Angehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betreuten 
Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, sofern dies ohne erhebliche Verzö-
gerung möglich ist.

(3)	 Die Absätze 1 und 2 gelten für Bevollmächtigte entsprechend.

Umso wichtiger ist, dass Betreuer bzw. Bevollmächtigte bereits im Vorfeld eines 
möglichen Rettungsdiensteinsatzes klare Verhältnisse und im Zusammenwirken 
mit den Hausärzten bzw. Palliativmedizinern die Voraussetzungen dafür schaffen, 
dass unnötige Alarmierungen des Rettungsdienstes wegen des erwarteten Sterbens 
unterbleiben. Für medizinische Versorgungen ist eine verständliche, gut lesbare und 
aktuelle Krankendokumentation griffbereit vorzuhalten. Diese hat basierend auf 
dem Patientenwillen – ggf. unter Bezugnahme auf eine Patientenverfügung – kon-
krete Handlungsanweisungen aufzuführen. Solche Handlungsanweisungen soll-
ten denjenigen, die den Patienten unmittelbar umsorgen, bekannt und verständlich 
gemacht worden sein. Gemäß § 37b SGB V haben schwer kranke und sterbende Kran-
kenversicherte einen Anspruch auf ambulante palliative und pflegerische Behand-
lung. Das bloße Näheverhältnis von Familienangehörigen zum Patienten rechtfer-
tigt übrigens keine Entscheidungsbefugnis. Deren – z. B. in Erwartung einer Erbschaft 
vielleicht auch eigennützigen – Angaben an der Einsatzstelle kommt daher nur eine 
Indizwirkung bei der Feststellung des Patientenwillens zu (s. a. Kap. 2.2).

16.2	 Kreislaufstillstand

Wird dennoch der Rettungsdienst von überforderten Pflegekräften oder Familienan-
gehörigen mit unklarer, vielleicht sogar unterschiedlicher Erwartungshaltung zu Pati-
enten mit einem Kreislaufstillstand gerufen, steht insbesondere das Rettungsfach-
personal vor der Gewissensfrage: Soll ich einen offensichtlich nicht mehr zu retten-
den Patienten noch mit Reanimationsmaßnahmen „quälen“ oder mich bis zum Ein-
treffen des Notarztes zu den Beobachtern des Sterbevorgangs gesellen?
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